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B e r i c h t

Der Ausschuss für Finanzen hat den Einzelplan 13 – Ministerium für Verkehr 
des Staatshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2022 in seiner 8. Sitzung am  
25. November 2021 beraten. 

In die Beratung einbezogen wurde auch die Mitteilung des Ministeriums für Fi-
nanzen vom 10. November 2021 betr. Beschäftigungsbedingungen, Bezüge, Do-
tationen und Ausstattung der vom Land Baden-Württemberg aufgrund außertarif-
licher Sonderverträge Beschäftigten – Drucksache 17/1003, soweit sie den Einzel-
plan 13 berührt. 

Die zu dieser Einzelplanberatung schriftlich eingebrachten Änderungsanträge 
13/1 bis 13/39 sind diesem Bericht beigefügt (siehe Anlagen). 

Der Berichterstatter führt aus, der Haushaltsentwurf für den Einzelplan 13 weise 
ein Volumen von rund 2,34 Milliarden € aus; hinzu kämen noch die Veranschla-
gungen aufgrund der Änderungsanträge der Regierungsfraktionen. Darin enthal-
ten seien zufließende Bundesmittel in Höhe von rund 1,12 Milliarden €, davon 
1,076 Milliarden € Regionalisierungsmittel und 50 Millionen € Finanzmittel nach 
dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Von dem zuletzt genannten Posten 
erhoffe man sich, dass dieser in den nächsten Jahren massiv steigen werde.

Der Einzelplan 13 umfasse insgesamt 432,5 Stellen, davon 337,5 im Stellen-
plan des Verkehrsministeriums und 95 bei den Landratsämtern. Darüber hinaus 
würden nach dem Übergang der Autobahnen in die Bundesverwaltung weiterhin 
291,5 Stellen für den Straßenbau bei den Regierungspräsidien aus dem Kapitel 
1304 – Straßenverkehr – finanziert.

Sodann kommt der Berichterstatter zu den wesentlichen Ausgabenblöcken im 
Einzelplan 13. Die Gesamtausgaben beliefen sich im Haushaltsjahr 2022 auf rund 
1,72 Milliarden €. Schwerpunkte seien dabei Ausgaben für Maßnahmen zuguns-
ten des ÖPNV/SPNV, Digitalisierung und Klimaschutz im ÖPNV-, Schienen- 
und Güterverkehr.

Mobilitätspass, Mobilitätsgarantie und das landesweite Jugendticket seien die drei 
zentralen Maßnahmen zum Ausbau des ÖPNV im Land, die im neuen Koalitions-
vertrag verankert worden seien. Für das landesweite Jugendticket seien 27 Millio-
nen € für das Jahr 2022 sowie für die Jahre 2023 bis 2025 Verpflichtungsermäch-
tigungen in Höhe von jeweils 100 Millionen € veranschlagt. Es sei vorgesehen, 
dass das Land 70 % der Kosten des Jugendtickets, das ab Herbst gelten solle, 
trage. Für die Verkehrsleistungen im ÖPNV/SPNV würden rund 90 % der Re-
gionalisierungsmittel aufgewendet. 991 Millionen € stünden für Maßnahmen zur  
Sicherstellung und weiteren Verbesserung der Angebote im SPNV zur Verfü-
gung.

Die Finanzierung großer ÖPNV-Vorhaben erfolge über das GVFG-Bundespro-
gramm. Veranschlagt seien hier 91 Millionen €, davon Bundesmittel in Höhe von 
50 Millionen €.

Zum Bereich Schienenverkehr/Güterverkehr sei zu erwähnen, dass beim Güter-
verkehr für das gesamte Land 8,1 Millionen € vorgesehen seien. Dies sei relativ 
wenig und bedürfe deshalb in den nächsten Jahren eines massiven Aufwuchses, 
auch schon deshalb, weil der Bund hier Zuschüsse in Höhe von 50 % bzw. 80 % 
gewähre.

Ferner seien in diesem Bereich Mittel für den Ausbau der Hochrheinbahn und der 
Rheintalbahn etatisiert. Die Mittel für die Rheintalbahn würden aus dem Sonder-
vermögen „Baden-Württemberg 21“ entnommen. Er bitte das Finanzministerium, 
hierzu den Stand des Sondervermögens zum 31. Dezember 2021 anzugeben, da-
mit klar sei, was für die Rheintalbahn noch an Mitteln zur Verfügung stehe. Stutt-
gart 21 und die Südbahn seien abfinanziert.
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Für Maßnahmen der Infrastrukturförderung nach dem Landesgemeindeverkehrs-
finanzierungsgesetz (LGVFG) seien Gelder in Höhe von 86 Millionen € für Stra-
ßenbahn-/Stadtbahnstrecken, zentrale Omnibusbahnhöfe, Betriebshöfe sowie Be-
schleunigungsmaßnahmen veranschlagt. Nach dem LGVFG gewähre das Land 
auch Zuwendungen für die Beschaffung von Schienenfahrzeugen des ÖPNV und 
des SPNV. Hierfür seien im Haushaltsentwurf 75 Millionen € veranschlagt. Für 
die Busförderung sei eine Summe von 15 Millionen € vorgesehen, wozu aufgrund 
von Änderungsanträgen der Regierungsfraktionen jetzt noch einmal 8 Millionen € 
für öffentliche wie auch für private Unternehmen hinzukommen sollten.

Zudem seien in der Titelgruppe 99 – Sonstige Fördermaßnahmen im ÖPNV/
SPNV sowie sonstige Maßnahmen im ÖPNV/SPNV – des Kapitels 1303 – Öf-
fentlicher Verkehr – 73 Millionen € für die Finanzierung z. B. von Bürgerbuspro-
jekten, von Regiobussen sowie für Bahnhofsmodernisierung eingeplant worden.

Zum Straßenverkehr – dies gelte auch für den Schienenverkehr – weist er darauf 
hin, dass dann, wenn hierfür Bundesmittel abgerufen und bis 2030 die Fahrgast-
zahlen auf der Schiene in Baden-Württemberg verdoppelt werden sollten, relativ 
schnell mit den Baumaßnahmen begonnen werden müsse. Dafür sei es wieder-
um von Bedeutung, die Plangenehmigungsverfahren massiv zu beschleunigen. 
Er persönlich meine, dass dies nicht anders als im Wege eines Gesetzes erreicht 
werden könne.

Für den Aus- und Neubau von Landesstraßen stünden 44 Millionen € haushalts-
mäßig bereit. Dies bedeute jedoch keine Steigerung, was auch für die Erhaltung 
von Landesstraßen gelte. Demgegenüber gebe es für die Unterhaltung von Lan-
desstraßen – dabei handle es sich um das, was an die Landkreise gehe – eine Mit-
telsteigerung um 7,2 Millionen € auf knapp 80 Millionen €.

Sehr erfreulich sei, dass jetzt für die Planung und Bauüberwachung für Bundes- 
und Landesstraßen die Mittel durch Änderungsanträge der Regierungsfraktionen 
um 45 Millionen € erhöht würden.

Für den Bau von Radschnellwegen und Radwegen würden nunmehr ebenfalls 
Mittel in ausreichender Höhe vorgesehen.

Die Förderung der kommunalen Straßeninfrastruktur belaufe sich nach dem 
LGVFG auf rund 128 Millionen €.

Zum Kapitel 1306 – Nachhaltige Mobilität – erwähnt der Berichterstatter den 
Markthochlauf der Elektromobilität. Dabei gehe es um den Aufbau einer flächen-
deckenden, öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur. Durch die Änderungsanträ-
ge der Regierungsfraktionen sollten hier die Mittel erheblich gesteigert werden. 
Dasselbe gelte für den Rad- und Fußgängerverkehr.

Abschließend nennt der Berichterstatter das neue Kapitel 1307 – Mobilitätszentrale, 
vernetzte und digitale Mobilität –, in dem Mittel für den Luftverkehr, die Wasser-
straßen sowie die Einrichtung der Verkehrszentrale etatisiert worden seien.

Der Minister für Finanzen nimmt zum Sondervermögen „Baden-Württemberg 
21“ Stellung. Dieses Sondervermögen sei 2008 ins Leben gerufen worden für die 
Planung und den Bau des Projekts Stuttgart 21, für den Ausbau der Rheintalbahn 
und für die Sicherstellung der Kosten für die Elektrifizierung der Südbahn. Im Fi-
nanzierungsmodell zu diesem Sondervermögen sei ein Zinssatz von 4,5 % hinter-
legt, um sicherzustellen, dass zu den jeweiligen Aus- und Einzahlungszeitpunkten 
die Finanzierung der Verpflichtungen sichergestellt sei. 

Das Sondervermögen habe sich damals auf 421 Millionen € belaufen. Seitdem 
habe es aus dem Titel 919 78 – Zuführung an das Sondervermögen Baden-Würt-
temberg 21 – des Kapitels 1303 – Öffentlicher Verkehr – diverse Zuführungen 
in Höhe von knapp 39 Millionen € gegeben. Er erwarte die Zuführung der Ver-
zinsung zum 15. Dezember 2021. Dies seien dann noch einmal 18,5 Millionen €. 
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Damit wäre man bei knapp 480 Millionen €. Der tatsächliche Stand des Sonder-
vermögens stehe aber erst am 31. Dezember 2021 bzw. einige Tage danach fest.

Ein Abgeordneter der Fraktion GRÜNE interessiert sich für die offensichtlich 
festverzinsliche Anlage des Landes, die erfreulicherweise eine Rendite von 4,5 % 
abwerfe.

Ein Vertreter des Ministeriums für Finanzen gibt bekannt, hierbei handle es sich 
um eine interne Verrechnung. Die Rendite werde praktisch aus dem normalen 
Zinstitel in Kapitel 1206 – Schulden und Forderungen – Titelgruppe 86 – Schul-
denaufnahmen am Kreditmarkt – bezahlt. Damals sei das in diesem Finanzie-
rungsmodell so hinterlegt worden.

Der Abgeordnete der Fraktion GRÜNE resümiert, dass dies eine Belastung im 
Einzelplan 12 sei, die im Prinzip „linke Tasche, rechte Tasche“ bedeute, also kei-
ne echte Verzinsung von 4,5 % sei.

Der Berichterstatter stellt fest, hier handle es sich um ein Sondervermögen, um 
ausreichend Mittel für die Abfinanzierung von Stuttgart 21, der Südbahn und der 
Rheintalbahn zu sichern. Damit könnten diese großen Projekte in Baden-Würt-
temberg gestemmt werden.

(Redaktioneller Hinweis: Der Vorsitzende fragt im Folgenden 
bei jedem Aufruf nach Wortmeldungen. Dies wird angesichts der 
Vielzahl der Aufrufe nicht explizit im Protokoll wiedergegeben. 
Soweit also nach einem Aufruf keine Ausführungen zur Sache ver-
merkt sind, ist der Ausschuss ohne Wortmeldungen direkt in die 
Beschlussfassung eingetreten.)

Der Ausschuss nimmt von der Mitteilung Drucksache 17/1003, so-
weit diese den Einzelplan 13 betrifft, ohne Widerspruch Kenntnis.

Ferner nimmt der Ausschuss vom Vorwort sowie von den produkt-
orientierten Informationen ohne Widerspruch Kenntnis.

Kapitel 1301

Ministerium

Der Vorsitzende ruft die Änderungsanträge 13/1, 13/2, 13/13, 13/26 und 13/27 
mit zur Beratung auf.

Ein Abgeordneter der Fraktion der AfD kommt auf das landesweite Jugendticket 
zu sprechen, das ab Herbst kommen solle. Im Kreistag des Landkreises Freuden-
stadt sei neulich darüber diskutiert worden, dass in der Finanzplanung auch die 
Zuzahlungen der Eltern bei der Schülerbeförderung berücksichtigt würden. Diese 
zahlten nämlich 40 € pro Monat dazu. Wenn es nun das Jugendticket für 365 € 
im Jahr geben solle, hätte dies erhebliche Auswirkungen auf die Finanzierung der 
Schülerbeförderung und des Nahverkehrs in den Kommunen, weil klar sei, dass 
dann zum billigeren Jugendticket gegriffen würde. Bisher hätten aber auch noch 
keinerlei Verhandlungen über die Kompensation dieser Ausfälle stattgefunden.

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD hebt darauf ab, dass die Regierung „groß“ die 
Mobilitätswende in den Koalitionsvertrag geschrieben habe, darunter auch die Mobi-
litätsgarantie und das Ziel, die Fahrgastzahlen im öffentlichen Personennahverkehr bis 
2030 zu verdoppeln. Allein die Mobilitätsgarantie solle 600 Millionen € kosten. Er 
vermisst hierzu jegliche Angabe zu dem Zeitpunkt, ab wann dafür der Startschuss 
fallen solle und wie viel Geld dafür tatsächlich in die Hand genommen werde.

Enttäuscht zeigt er sich auch darüber, dass trotz Mobilitätswende für den Bereich 
Radverkehr im Haushaltsentwurf Kürzungen vorgenommen worden seien, auch 
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wenn dies jetzt durch Änderungsanträge der Regierungsfraktionen zu Radschnell-
wegen etwas kompensiert werden solle.

Der Minister für Verkehr greift zunächst das Stichwort Jugendticket auf. Der 
Haushaltsentwurf weise hierzu für 2022  27 Millionen € aus, um nach der Som-
merpause 2022 mit dem Jugendticket starten zu können, und für die folgenden 
Jahre Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 100 Millionen €. Das 
Jugendticket sei ein Angebot an die Kommunen. Es gebe schon heute Kommu-
nen, die relativ viel Geld für den öffentlichen Verkehr ausgäben, und andere, bei 
denen dies nicht der Fall sei. Dadurch könne das neue Ticket unter Umständen in 
einem Fall eine günstigere Sache sein und in einem anderen Fall nicht automa-
tisch günstiger ausfallen.

Das Jugendticket solle landesweit gelten, und das Land übernehme 70 % der Kos-
ten, wenn die Kommune, die an diesem Förderkonzept teilnehmen wolle, einen 
Eigenanteil von 30 % erbringe. Selbstverständlich könnten die Verbünde aber 
auch weiterhin kommunale oder regionale Lösungen anbieten. Dass es dabei zu 
Einnahmeausfällen kommen könnte, sehe er nicht. Aber letztlich entscheide das 
zuständige kommunale Gremium darüber, ob man sich an dem Jugendticket be-
teiligen wolle oder nicht.

Er fährt fort, in dieser Woche seien die Verbünde und die Kommunen darüber 
informiert worden, wie das Jugendticket-Projekt laufen solle. Konkret werde auch 
mit den kommunalen Landesverbänden verhandelt, wie sich dieses Konzept um-
setzen lasse. Das Verkehrsministerium werde alles dafür tun, damit sich die kom-
munalen Gremien bis Ostern 2022 entscheiden könnten, ob sie dabei sein wollten 
oder nicht. Danach müsse das Verfahren anlaufen. Die bisherige Resonanz darauf 
sei sehr positiv. Das Land werde mit dem landesweit gültigen Jugendticket auf 
jeden Fall an den Start gehen.

Zu der mit kritischen Anmerkungen versehenen Mobilitätswende verweist er dar-
auf, dass der Einzelplan des Verkehrsministeriums im Laufe des Verfahrens noch 
einmal erheblich aufgebessert worden sei. So solle es jetzt über 100 Millionen € 
zusätzlich geben. Dies betreffe beispielsweise den Radverkehr, die Elektromobili-
tät, die ÖPNV-Mittel, die Planungsmittel oder die GVFG-Kofinanzierung.

Die Mobilitätsgarantie sei ein Leitbild, und Voraussetzung dafür sei, dass ein gu-
tes Angebot geschaffen werde und dabei alle mitmachten. Das Land allein werde 
das Ganze nicht stemmen können. Mit zusätzlichen Mitteln solle auch der Mobi-
litätspass vorangebracht werden, sollten konzeptionelle Überlegungen weiterge-
führt werden. Aber klar sei auch, dass das Land im nächsten Jahr noch nicht groß 
mit der Mobilitätsgarantie werde starten können. Vielmehr seien dafür noch vie-
le vorbereitende Maßnahmen, Diskurse und Debatten erforderlich. Im nächsten 
Doppelhaushalt des Landes werde es damit dann schon ernster werden.

Auch sei noch nicht klar, wie in Zukunft die Entwicklung bei den Regionalisie-
rungsmitteln sein werde. In dem jüngst vorgestellten neuen Koalitionsvertrag auf 
Bundesebene stehe lediglich, dass diese genauso wie die GVFG-Mittel deutlich 
erhöht werden sollten. Aber um wie viel, bleibe zunächst abzuwarten. In jedem 
Fall seien die Verkehrswende und der ÖPNV-Ausbau Gemeinschaftsprojekte al-
ler staatlichen Ebenen.

Der Abgeordnete der Fraktion der AfD kommt auf das Jugendticket zurück, bei 
dem die Beteiligung der kommunalen Träger dafür ausschlaggebend sein solle, 
ob es für 365 € im Jahr zur Verfügung stehe oder nicht. Er erklärt, ihm seien Fälle 
bekannt, in denen Jugendliche z. B. in eine Schule außerhalb ihres Kreises gingen 
oder dort ihre Ausbildungsstätte hätten. Er wolle wissen, ob diese Jugendlichen 
dann ein Ticket aus dem Nachbarkreis erhalten könnten, in dem die Schule oder 
die Ausbildungsstätte liege. In jedem Fall sehe er überhaupt noch nicht, wie es 
hier in kurzer Zeit zu einer befriedigenden Regelung kommen könne.

Der Minister für Verkehr verdeutlicht, dass die Landesregierung auch bei ihrem 
Konzept des landesweit geltenden Jugendtickets die kommunale Selbstverwal-
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tung achte. Deswegen sei es auch so, dass die Kommunen entscheiden müssten, 
ob sie sich – dann auch mit einem Eigenmittelanteil in Höhe von 30 % – daran be-
teiligen wollten oder nicht. Wenn ein junger Mensch in seiner Kommune ein sol-
ches Ticket nicht erwerben könne, weil man sich dort dagegen entschieden habe, 
dann habe er keine Chance, das Ticket im Nachbarkreis zu kaufen. Das Jugend-
ticket sei wohnortgebunden. Handle es sich bei dem jungen Menschen jedoch um 
einen Studenten, dann könne er es an seinem Hochschulstandort kaufen, weil dort 
ja auch jeweils Mittel flössen.

Änderungsanträge 13/1, 13/26 insgesamt, 13/2 insgesamt und 
13/27 jeweils mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 13/13 mehrheitlich angenommen.

Kapitel 1301 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 1302 mehrheitlich genehmigt.

Kapitel 1303

Öffentlicher Verkehr

Der Vorsitzende ruft die Änderungsanträge 13/14 bis 13/17, 13/29 bis 13/31, 
13/33 und 13/35 bis 13/37 mit zur Beratung auf.

Ein Abgeordneter der Fraktion der CDU spricht an, dass es zur Busförderung 
mehrere Änderungsanträge gebe, die sich zum Teil auf unterschiedliche Titel be-
zögen. Er wolle wissen, ob die Titel gegenseitig deckungsfähig seien.

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD bringt zum Ausdruck, er verstehe nicht, 
warum bei der Busförderung die Mittel gekürzt worden seien. Es gebe jetzt zwar 
den Änderungsantrag der Regierungsfraktionen, die Busförderung für öffentliche 
Unternehmen wieder aufzunehmen, aber gerade im ländlichen Raum existierten 
viele private Busunternehmen, die ebenfalls moderne Busse benötigten. Deshalb 
interessiere auch ihn die Antwort auf die Frage, ob diese Titel gegenseitig de-
ckungsfähig seien.

Das 365-€-Ticket begrüße seine Fraktion, doch sollte es dieses Ticket nicht nur 
für Jugendliche geben. Mobilität dürfe nicht zu einer sozialen Frage werden. Des-
halb müsse hier auch an die Menschen gedacht werden, die über wenig Geld 
verfügten. Seine Fraktion beantrage deshalb mit dem Änderungsantrag 13/35 ein 
landesweites Sozialticket.

Ein Abgeordneter der Fraktion der FDP/DVP erbittet ebenfalls zur Busförderung 
eine klärende Aussage im Hinblick auf die Formulierung „Zuschüsse an öffentli-
che Unternehmen“ sowie zum 365-€-Ticket eine Angabe zur Höhe des Defizits 
und der Kosten insgesamt.

Der Minister für Verkehr bemerkt, die gegenseitige Deckungsfähigkeit der hier in 
Rede stehenden beiden Titel sei gegeben.

Zum 365-€-Ticket verweist er noch einmal auf die für 2022 vorgesehenen  
27 Millionen €. Dies sei die von seinem Haus errechnete Größenordnung für den 
70-%-Anteil des Landes im letzten Drittel des nächsten Jahres. Für die Folgejahre 
seien Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 100 Millionen € ausge-
wiesen worden. Diese Ansätze seien modellhaft durchgerechnet worden. Jedoch 
könne heute noch nicht gesagt werden, wie sich dies in der Realität entwickle.

Änderungsanträge 13/30 und 13/35 jeweils mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 13/14 mehrheitlich angenommen.
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Änderungsantrag 13/15 einstimmig angenommen.

Änderungsantrag 13/16 mehrheitlich angenommen.

Änderungsantrag 13/33 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 13/17 mehrheitlich angenommen.

Der Vorsitzende hält fest, dass sich mit der Annahme des Änderungsantrags 
13/17 eine Abstimmung über Ziffer 1 des Änderungsantrags 13/29 und über den 
Änderungsantrag 13/36 erübrigt habe.

Ziffer 2 des Änderungsantrags 13/29 und Änderungsantrag 13/37 
jeweils mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 13/31 mehrheitlich abgelehnt.

Kapitel 1303 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 1304

Straßenverkehr

Der Vorsitzende ruft die Änderungsanträge 13/3 bis 13/7, 13/18 bis 13/20, 13/28 
und 13/38 mit zur Beratung auf.

Ein Abgeordneter der Fraktion der FDP/DVP zeigt sich erstaunt, dass plötzlich 
für Dienstleistungen Dritter für die Planung, Bauüberwachung und Ausführung 
von Straßenbauvorhaben im Bereich der Bundesfernstraßen zusätzlich 33 Millio-
nen € benötigt würden. Denn das Verkehrsministerium bzw. die Regierungspräsi-
dien seien doch angeblich gut mit Personal und Planern ausgestattet.

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD kommt auf den Übergang der Autobah-
nen in die Bundesverwaltung zu sprechen und fragt nach der Personalsituation in 
der Straßenbauverwaltung. Er wolle wissen, wie viele offene Stellen es gebe bzw. 
ob alle Stellen hätten besetzt werden können.

Die Kommunen weiter beim Ausbau der Radwege zu unterstützen sei der SPD-
Fraktion ein großes Anliegen.

Der Minister für Verkehr erläutert, Straßenbauprojekte und die Untersuchungen 
dazu würden schon lange nicht mehr im Ministerium oder in einem Regierungs-
präsidium gemacht. Dies sei nur noch zu einem sehr kleinen Teil und nur in der 
Frühphase eines Projekts der Fall. Hier kämen freie Büros zum Zuge. Zum Teil 
gebe es bis zu 90 % Vergaben an Dritte. Dies sei übrigens auch ein Ergebnis der 
Forderung nach einem schlanken Staat. Trotzdem bedürfe es mindestens genauso 
vieler Menschen, die gut genug seien, um die Aufträge richtig zu formulieren und 
zu kontrollieren, ob das, was geliefert werde, in Ordnung sei und dem Auftrag 
entspreche. Dies sei sozusagen der Grundsatz, wie Infrastrukturpolitik nicht nur 
im Straßenbau, sondern insgesamt geschehe. 

Dafür würden eben Planungsmittel benötigt. In den vergangenen Jahren seien 
jedoch immer wieder dann, wenn Finanzmittel knapp gewesen seien, Gelder am 
ehesten bei den Planungen gekürzt worden. Insofern müsse hier nachgesteuert 
werden. Denn Planungsmittel seien erforderlich, um Maßnahmen in Auftrag ge-
ben zu können, und ohne Planungen könnten vom Bund keine Mittel abgerufen 
werden. Deswegen sei er über die Änderungsanträge der Regierungsfraktionen zu 
Planungsmitteln sowohl im Bereich von Landes- als auch von Bundesstraßen sehr 
froh.
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Beim Übergang der Autobahnen in die Bundesverwaltung handle es sich um das 
überhaupt größte Veränderungsprojekt in der Verwaltung des Verkehrswesens in 
Deutschland. Dass dies fast bruchlos über die Bühne gegangen sei, sei durch-
aus erstaunlich. Immerhin habe Baden-Württemberg ungefähr 750 Stellen an die 
Autobahngesellschaft abgeben müssen, und es habe teilweise bis zu einem halben 
Jahr gedauert, bis hier die Stellen wieder hätten besetzt werden können. Bei der 
Autobahngesellschaft habe sich das gleiche Bild ergeben. Die Situation sei aber 
auch dort zunehmend besser geworden.

Die Änderungsanträge der Regierungsfraktionen zu den Radwegen führten so-
wohl auf kommunaler Ebene als auch auf Landesebene zu wünschenswerten 
Nachbesserungen.

Der Abgeordnete der Fraktion der FDP/DVP insistiert, er hätte gern gewusst, wa-
rum bei der Planung, Überwachung und Ausführung von Straßenbauvorhaben so 
viel mehr Geld benötigt werde.

Eine Vertreterin des Ministeriums für Verkehr führt aus, es bestehe eine Gesamt-
schätzung der Planungsmittel, die für die Bundes- und die Landesstraßen benötigt 
würden. Vom Bund gebe es für die Bundesstraßen zusätzlich eine Zweckaus-
gabenpauschale, die aber nicht kostendeckend sei. Dies bedeute, hierfür müssten 
auch noch Landesmittel zur Verfügung gestellt werden. Die Kostenschätzung ha-
be diesen erforderlichen Aufwuchs um 33 Millionen € bei den Bundesfernstraßen 
und um 12 Millionen € bei den Landesstraßen, der jetzt durch die Änderungs-
anträge der Regierungsfraktionen beantragt worden sei, ergeben. Das Land finan-
ziere schon seit Jahren diese Planungsmittel aus anderen Mitteln im Kapitel 1304 
mit. Jetzt sei es gelungen, diese Haushaltsansätze bedarfsgerecht zu erhöhen.

Änderungsantrag 13/18 mehrheitlich angenommen.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass sich mit der Annahme des Änderungsan-
trags 13/18 eine Abstimmung über den Änderungsantrag 13/3 erübrigt habe.

Änderungsantrag 13/19 mehrheitlich angenommen.

Änderungsanträge 13/4 und 13/5 jeweils mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsanträge 13/6 und 13/28 jeweils mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 13/20 mehrheitlich angenommen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass sich mit der Annahme des Änderungsantrags 
13/20 eine Abstimmung über die Änderungsanträge 13/7 und 13/38 erübrigt habe.

Kapitel 1304 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 1306

Nachhaltige Mobilität

Änderungsantrag 13/8 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 13/21 mehrheitlich angenommen.

Änderungsantrag 13/23 mehrheitlich angenommen. Änderungsan-
trag 13/32 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 13/9 mehrheitlich abgelehnt. Änderungsantrag 
13/22 mehrheitlich angenommen.
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Änderungsanträge 13/10, 13/11 und 13/39 jeweils mehrheitlich ab-
gelehnt.

Änderungsantrag 13/24 insgesamt mehrheitlich angenommen.

Änderungsantrag 13/12 insgesamt mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 13/25 mehrheitlich angenommen.

Kapitel 1306 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 1307

Mobilitätszentrale, vernetzte und digitale Mobilität

Der Vorsitzende ruft den Änderungsantrag 13/34 mit zur Beratung auf.

Ein Abgeordneter der Fraktion der CDU erinnert daran, dass die Regierungs-
fraktionen in der vergangenen Legislaturperiode zum Doppelhaushalt 2020/2021 
bereits einen Antrag zum Flughafen Friedrichshafen eingebracht hätten, auf den 
sich jetzt der Änderungsantrag 13/34 der FDP/DVP beziehe. Seines Wissens sei 
ein Antrag eingegangen. Er wolle wissen, wann dieser abgerechnet werde und ob 
dann, wenn der Antrag in diesem Jahr nicht mehr abgerechnet werden könne, die 
Mittel automatisch auf das Folgejahr übertragen würden, sodass an dieser Stelle 
gar kein Antrag mehr möglich wäre. Er bittet dazu um eine Sachstandsmitteilung.

Ein Vertreter des Ministeriums für Verkehr bestätigt, dass der Antrag inzwischen 
eingegangen sei. Dieser werde in der Fachabteilung geprüft. Er gehe davon aus, 
dass der Antrag noch in diesem Jahr beschieden werde. Damit würden Mittel als 
gebundene Reste in das nächste Jahr übertragen. Sollte es unvorhergesehen nicht 
zur Bewilligung des Antrags kommen, weil noch Angaben fehlten, seien dies 
Mittel in der Hauptgruppe 8 des Haushaltsplans und nach der Systematik damit 
ebenfalls zur Übertragung vorgesehen.

Ein Abgeordneter der Fraktion der CDU fragt daraufhin die FDP/DVP-Frakti-
on, ob sie ihren Änderungsantrag 13/34 angesichts dieser Sachlage zurückziehe. 
Denn sonst handelte es sich hier um eine Doppelfinanzierung.

Ein Abgeordneter der Fraktion der FDP/DVP erklärt, seine Fraktion ziehe ihren 
Antrag nicht zurück.

Änderungsantrag 13/34 mehrheitlich abgelehnt.

Kapitel 1307 mehrheitlich genehmigt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass für den Bereich des Einzelplans 13 keine Wort-
meldungen zu Projekten vorlägen, die im Einzelplan 12 – Allgemeine Finanzver-
waltung – veranschlagt seien.

6.12.2021

Winfried Mack
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